jp Bundesmini\s/?rer}%7mlo'2023 zu 16017/ (XXVISI(iziCa;E?inisterium.at

Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Johannes Rauch
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.632.210

Wien, 24.10.2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 16017/)
des Abgeordneten Silvan, Genossinnen und Genossen betreffend ME/CFS - Long Covid

bzw. der tristen Situation von Osterreichs vergessenen Patient*innen wie folgt:
Fragen 1 bis 4:

e Welche Schritte und Mafnahmen zur Verbesserung der Situation von ME/CFS
Patient*innen haben Sie seit dem im April des heurigen Jahres im Nationalrat
beschlossenen Antrages in lhrem Zustédndigkeitsbereich gesetzt? Welche Mittel
wurden dafiir verwendet?

e Welche Abteilung ihres Ressorts ist fiir die Umsetzung des beschlossenen Antrages
zustdndig und in welcher Zeitspanne soll der Auftrag des Nationalrates umgesetzt
werden?

e Sind Sie bzgl. der Verbesserung der Situation von ME/CFS und Long Covid
Patient*innen mit den zustdndigen in den Bundesléndern im Austausch? Wenn ja
mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? Bitte um Auflistung je Bundesland.

e Kénnen Sie sich vorstellen, dass es sinnvoll wéire, gemeinsame Spezialzentren fiir
ME/CFS und Long Covid zu schaffen? Gibt es derartige Pline oder Gesprdche mit

Expert*innen?
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Allgemein mdchte ich als Gesundheitsminister festhalten, dass mir dieses Thema ein groRRes
Anliegen ist und mein Ressort sich damit intensiv befasst. Da dieses Thema verschiedenste
Aspekte aufweist und unterschiedliche Themenstellungen zu bearbeiten sind, sind damit

mehrere Organisationseinheiten meines Ressorts beschaftigt.

Bereits im Frihsommer 2021 wurde im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit der
Austausch zur Versorgung Betroffener von Long / Post COVID mit den
Zielsteuerungspartnern (Lander, SV) begonnen. Grundsatzlich ist festzuhalten, dass im
Bereich der Krankenanstalten die Zustandigkeit fiir eine ausreichende Versorgung bei den
jeweiligen  Bundeslandern liegt und im  niedergelassenen  Bereich die
Sozialversicherungstrager im Rahmen der Selbstverwaltung zustandig sind. Gemeinsam mit
Landern und Sozialversicherung wurden im Sommer 2021 Empfehlungen fiir einen
moglichen Versorgungspfad erarbeitet und im Herbst 2021 von der Bundes-
Zielsteuerungskommission beschlossen, wobei auch die von meinem Ressort unterstiitzte
S1-Leitlinie fir Long COVID eingeflossen ist. Diese Empfehlungen enthalten unter anderem
spezifische Einrichtungen als ,hohere Assessment-Ebene” fiir komplexe Falle, je nach
individueller Situation mit multidisziplinarer Versorgung. Bezliglich der Entwicklung der
verschiedenen Versorgungsstufen erfolgte ein regelmaRiger Austausch —auch spezifisch zu
ME/CFS — als mogliche und schwerste Erkrankungsform von Post-COVID. Speziell spezifische
Angebote und auch mogliche aufsuchende Hilfestellungen oder telemedizinische Angebote
wurden thematisiert, da sehr schwer Betroffene zum Teil nicht in der Lage sind, fiir die

Behandlung geeignete Einrichtungen im extra- oder im intramuralen Bereich aufzusuchen.

Zudem wurde Ende 2022 (iber die Zielsteuerung-Gesundheit eine Arbeitsgruppe beauftragt,
Kriterien und Aufgaben spezifischer Anlaufstellen fiir Post COVID Betroffene zu definieren,
woran ebenfalls alle Lander und Vertreter:innen der SV beteiligt waren. Von den Landern
und der SV wurde festgehalten, dass fir Post COVID Betroffene die
fachbereichsspezifischen Ambulanzen zur Verfligung stehen sowie indikationsspezifische
Rehabilitationen Betroffener am sinnvollsten sind, auch um Personalressourcen optimal

und zielgerichtet einsetzen zu kdnnen.

Weitere Gesprache fanden zum Thema maoglicher Long / Post COVID Koordinationsstellen
sowie regional wirksamer Versorgungsnetzwerke (intra- und extramural) statt. In Tirol und
Vorarlberg wurde zum Beispiel eine Long COVID Koordinationsstelle mit
Versorgungsnetzwerk aufgebaut. Die OGK stellte in Wien und Graz je eine ,Clearingstelle”

fur Long / Post COVID Betroffene zur Verfligung.
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Die oben erwahnte S1-Leitlinie wurde im Jahr 2023 Giberarbeitet und in Richtung chronische
postvirale/postinfektiose Syndrome erweitert. Angebote, wie zum Beispiel Referenzzentren
flr postinfektiose Syndrome, bei denen die Versorgung von Betroffenen mit den
bestehenden Angeboten nicht vollstandig abgedeckt wird, werden ebenso in meinem
Ressort thematisiert. In Hinblick auf den komplexen und spezialisierten Leistungsbereich
ware hier eine Gberregionale Blindelung sinnvoll. Die Herangehensweise ist mit den hierflr
zustandigen Zielsteuerungspartnern zu vereinbaren, auch in den derzeit laufenden

Verhandlungen zum Finanzausgleich wird dieser Bereich thematisiert.

Im Obersten Sanitatsrat beschaftigt sich seit Ende 2021 eine eigene Arbeitsgruppe mit Long
COVID. Im Marz 2023 wurde das Themengebiet dieser Arbeitsgruppe auf
postinfektiose/postvirale Syndrome erweitert, um auch andere Folgezustinde von
Virusinfektionen inklusive ME/CFS zu inkludieren. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe
beschéftigt sich ein eigens eingerichteter Arbeitskreis mit spezifischen Anlaufstellen fir
Betroffene dieser Erkrankungen. Bis Ende des Jahres soll dieser Arbeitskreis Empfehlungen
erstellen, wie solche Anlaufstellen gestaltet werden sollten.

Am 20. November 2023 findet das vom BMSGPK gemeinsam mit der GOG organisierte
,Symposium zu Folgezustdanden nach Virusinfektionen - mit Fokus auf Long COVID und
ME/CFS” statt. Ziel dieses Symposiums ist einerseits der fachliche Austausch unter
nationalen und internationalen Expert:innen und Diskussion des aktuellen Wissensstands
zu diesen Erkrankungen, andererseits das Aufzeigen der Perspektiven und Erfahrungen von

Erkrankten und deren Angehorigen.

Aus Sicht der Sozialversicherung ist zunachst allgemein festzuhalten, dass manifeste Long
COVID Symptome — wie unter anderem auch ME/CFS — als Krankheit im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinn (d.i. ,ein regelwidriger Korper- oder Geisteszustand, der die
Krankenbehandlung notwendig macht“) zu qualifizieren sind, sodass die in der
Krankenversicherung Anspruchsberechtigten je nach individuellem Krankheitsbild der
gesamte Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfligung steht,
insbesondere arztliche Hilfe sowie die der arztlichen Hilfe gleichgestellten Leistungen durch
berufsbefugte Gesundheitsdienstleistungsanbieter:innen (wie Physiotherapie,

Ergotherapie, Logopadie, Psychotherapie und diagnostische Leistungen der Psychologie).

Weiters wird auch Rehabilitation gewdhrt, wobei MaBnahmen der medizinischen
Rehabilitation primar durch die Pensionsversicherungstrager erbracht werden. Aber auch

die Krankenversicherungstrager (,,im Anschluss an die Krankenbehandlung, um den Erfolg
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der Krankenbehandlung zu sichern oder die Folgen der Krankheit zu erleichtern) und die

Unfallversicherungstrager konnen Rehabilitationsmalinahmen erbringen.

In diesem Zusammenhang muss jedoch aus der Sicht der Sozialversicherung darauf
hingewiesen werden, dass es hinsichtlich des kurativen niedergelassenen und
rehabilitativen Bereiches in der Ingerenz der Sozialversicherung liegt, im Rahmen der ihnen
vom Gesetzgeber insbesondere hinsichtlich des Vertragsrechtes eingerdaumten
Selbstverwaltung Mallnahmen zu setzen, um die Versorgung der Versicherten zu
verbessern. Hinsichtlich der von den Sozialversicherungstragern diesbeziiglich gesetzten

Malnahmen darf auf die Ausfiihrungen zu Frage 8 verwiesen werden.
Frage 5:
e Wie hat sich die Zahl von Long Covid Patient*innen in den letzten 3 Jahren
entwickelt? Wie verteilt sich die Anzahl der Erkrankungen nach Alter und Geschlecht?

Bitte um Auflistung je Bundesland.

Der Dachverband der Sozialversicherungstrager teilte hierzu Folgendes mit:

Vorweg wies er hinsichtlich der Definition des Begriffs ,Long COVID” darauf hin, dass eine
COVID-Erkrankung eine Vielzahl an Folgeschaden verursachen kann. Diese werden unter
dem Sammelbegriff ,,Long COVID” zusammengefasst. In der ICD-10-Klassifikation liegen

insbesondere folgende Diagnosecodes vor:

- ,U08“Covid-19in der Eigenanamnese bzw. , U08.9“ Covid-19 in der Eigenanamnese,
nicht naher bezeichnet

- ,U09“ Post-Covid-19-Zustand bzw. ,U09.9“ Post-Covid-19-Zustand, nicht naher
bezeichnet

- ,U10“ Multisystemisches Entziindungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 bzw.
,U10.9“ Multisystemisches Entzlindungssyndrom in Verbindung mit COVID-19,

nicht naher bezeichnet

Nach Mitteilung des Dachverbands sind Auswertungen - soweit sie den
Sozialversicherungstragern moglich waren - nachfolgend dargestellt.
Darliberhinausgehende Auswertungen waren in der zur Verfligung stehenden Zeit nicht

bzw. generell mangels Datenerfassung nicht moglich.

Betreffend den Bereich der Krankenversicherung hielt der Dachverband allgemein fest, dass

im niedergelassenen Bereich keine codierten Diagnosedaten vorliegen. Diese Daten kdnnen
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daher elektronisch nicht ausgewertet und die Frage bezogen auf den niedergelassenen

Bereich nicht beantwortet werden.

Seitens der Osterreichischen Gesundheitskasse (OGK), der Sozialversicherungsanstalt der
Selbstandigen (SVS) und der Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und
Bergbau (BVAEB) koénnen daher keine vollstandigen bzw. aussagekraftigen Daten zur

Verfligung gestellt werden.

Die Osterreichische Gesundheitskasse hat fiir ihren Zustindigkeitsbereich jedoch

Auswertungen der stationdren Krankenhausaufenthalte und der
Arbeitsunfahigkeitsmeldungen durchgefiihrt. Dieser Auswertung wurden sowohl die
stationdren Aufenthalte als auch die Arbeitsunfahigkeiten mit einer ICD-10 Diagnose
,U08.9“ (,,Covid-19 in der Eigenanamnese, nicht ndher bezeichnet”), ,,U09.9“ (,,Post-Covid-
19-Zustand, nicht ndher bezeichnet”) und ,U10.9“ (,Multisystematisches
Entziindungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht ndher bezeichnet”) zu Grunde

gelegt.

In der Auswertung wurden einerseits alle Leistungsfalle mit den genannten Diagnosen
dargestellt, sowie andererseits die Anzahl der betroffenen Versicherten. Die gesonderte
Darstellung wurde gewahlt, weil eine Person sowohl (mehrmals) stationdr als auch
arbeitsunfahig bzw. mehrmals mit einer der drei genannten Diagnosen arbeitsunfahig sein

kann.

Fallzahlen Long-Covid
Betrachtungszeitraum Pandemiebeginn bis inkl. KW 36/23
Leistungsgebiet Arbeitsunféhigkeit und Krankenhausaufenthalte stationdr
ICD-10-Diagnosen ,,U08.9“, ,,U09.9%, ,,U10.9“

Landesstelle Kalenderjahr

2020 2021 2022 2023 Summe
Wien 3 1.980 21.237 1.497 24.717
NO 4 3.091 13.177 730 17.002
Bgld 2 812 2.370 111 3.295
00 1 4.868 13.499 824 19.192
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Stmk 3 2.716 9.356 502 12.577
Ktn 1 1.507 3.857 254 5.619
Slbg 1 1.711 4.608 318 6.638
Tirol 2 1.136 4.703 317 6.158
Vibg 5 807 2.799 133 3.744
Summe 22 18.628 75.606 4.686 98.942
Fallzahlen Long-Covid nach Alter und Geschlecht
nach Bundesland
Betrachtungszeitraum Pandemiebeginn bis inkl. KW 36/23
Leistungsgebiet Arbeitsunfdhigkeit und Krankenhausaufenthalte stationdr
ICD-10-Diagnosen ,,U08.9“, ,,U09.9%, ,,U10.9“
Alter Geschlecht
Weiblich Mannlich Divers Summe
0-9 59 82 - 141
10-19 1.641 1.942 - 3.583
20-29 8.613 7.108 2 15.723
30-39 12.532 9.563 - 22.095
40-49 15.485 9.531 - 25.016
50-59 17.333 10.490 - 27.823
60 - 69 1.010 2.410 - 3.420
70-79 315 328 - 643
80 -89 262 148 - 410
90-99 61 25 - 86
ab 100 2 - - 2
Summe 57.313 41.627 2 98.942
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Leistungsgebiet Arbeitsunfdhigkeit und Krankenhausaufenthalte stationdr

Long-Covid Patient:innen - ohne Mehrfachzihlung
Betrachtungszeitraum Pandemiebeginn bis inkl. KW 36/23

ICD-10-Diagnosen ,,U08.9%, ,,U09.9%, ,,U10.9“

Landesstelle

Kalenderjahr

2020 2021 2022 2023 Summe
Wien 3 1.853 20.041 1.379 23.276
NO 4 2.939 12.474 638 16.055
Bgld 2 785 2.277 106 3.170
00 1 4.585 12.616 740 17.942
Stmk 3 2.564 8.913 442 11.922
Ktn 1 1.454 3.581 234 5.270
Slbg 1 1.615 4.288 286 6.190
Tirol 2 1.065 4.384 288 6.190
Vibg 5 760 2.632 117 3.514
Summe 22 17.620 71.206 4.230 93.078

Long-Covid Patient:innen ohne Mehrfachzihlung nach Alter und Geschlecht

nach Bundesland
Betrachtungszeitraum Pandemiebeginn bis inkl. KW 36/23

Leistungsgebiet Arbeitsunfdhigkeit und Krankenhausaufenthalte stationdr

ICD-10-Diagnosen ,,U08.9%, ,,U09.9%, ,,U10.9“

Alter Geschlecht
Weiblich Mannlich Divers Summe
0-9 51 73 - 124
10-19 1.546 1.849 - 3.395
20-29 8.046 6.683 1 14.730
30-39 11.717 9.100 - 20.817
40-49 14.580 8.980 - 23.560
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50-59 16.256 9.888 - 26.144
60 - 69 946 2.267 - 3.213
70-79 303 307 - 610
80 -89 253 146 - 399
90-99 59 25 - 84
ab 100 2 - - 2
Summe 53.759 39.318 1 93.078

Status Anzahl der Fille (Stand KW 39)

bereits abgeschlossen 98.577

noch laufend 507

Ergdnzend wies die OGK darauf hin, dass sich in den Auswertungen aus der KW 36 alle

laufenden Zahlen (inkl. bereits abgeschlossener Falle) befinden.

Pensionsversicherungsanstalt (PVA):

Die Fallzahlen zu den von der PVA durchgefiihrten MaRnahmen der ambulanten und
stationdren  Rehabilitation sowie Uber die erbrachten MaRnahmen der
Gesundheitsvorsorge (Gesundheitsvorsorge aktiv ,,GVA“ und Kur ,HV“) nach einer
vorangegangenen COVID-19-Erkrankung sind aus den vom Dachverband lbermittelten

,Beilagen_1-3 PVA” zu entnehmen.

Erlauternd wies der Dachverband darauf hin, dass nicht nur Fille mit den COVID-19-
Diagnosen ,U08.9“, ,U09.9“ und ,U10.9“ sondern auch mit den Diagnosen ,G93.3"
(,Chronisches Miudigkeitssyndrom”), ,,B34.2“ (,Infektion durch Coronaviren nicht naher
bezeichneter Lokalisation”) und ,,J12.9“ (,,Viruspneumonie, nicht ndher bezeichnet”) sowie
weiteren U-Diagnosen laut Beilage (Beilage 3) enthalten sind, und die Auswertung nicht
nach Personen erfolgen konnte, sondern nach durchgefiihrten Verfahren. Falls eine Person
mehr als eine MaRnahme in Anspruch genommen hat, kann diese Person somit mehrfach

vorkommen.
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Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA):

Der Dachverband verwies auf die , Beilage_4_AUVA”.
Frage 6:

e Eher jung, weiblich und duferlich gesund, diese Beschreibung trifft auf viele ME/CFS
und Long Covid Patient* innen zu. Stehen Sie zur Verbesserung der Situation der
Patient*innen mit der fiir Frauenangelegenheiten zustédndigen Ministerin im
Austausch? Wenn ja welche gemeinsamen Mafinahmen und Aktivitéten wurden

schon gesetzt?

In der Erstellung des Frauengesundheitsberichts 2022, einer wichtigen MaBnahme des
BMSGPKs zu Uberblick und Darstellung der gesundheitlichen Situation von Frauen in
Osterreich, wird auch Long Covid bei Frauen thematisiert. Aufgegriffen wurde das Thema
Long Covid auch beim von Bundesministerin Susanne Raab und mir gemeinsam
eroffneten, 5. FrauenGesundheitsDialog, unter dem Aspekt Frauengesundheit im Kontext

kollektiver Krisen.
Frage 7:

e Welche Mafinahmen hinsichtlich der Verbesserung der Forschung bzgl. ME/CFS und
Long Covid sind lhrerseits in naher Zukunft angedacht? Sind Sie diesbeziiglich mit

anderen Léndern im Austausch?

Im Auftrag des BMSGPK fiihrt die GOG das Projekt ,,Long COVID: Status-quo, Problemlagen
und Herausforderungen in der Versorgung” durch. Im Rahmen dieses Projekts werden die
Studien und Forschungsvorhaben betreffend postvirale bzw. postinfektiose Syndrome
(inklusive Long COVID und Post COVID Syndrom), die in Osterreich durchgefiihrt
werden/wurden, erhoben. Zusatzlich findet regelmaRBig ein Austausch der
deutschsprachigen Lander (,DACH-Austausch”) zu Long COVID statt, in dem aktuelle
Fragestellungen besprochen und nationale (Forschungs-)Projekte und Initiativen vorgestellt

werden konnen.
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Frage 8:

e Welche Mafsnahmen hinsichtlich der Verbesserung der Situation von ME/CFS und
Long Covid Patient*innen haben die Sozialversicherungstréger gesetzt? Wie werden

Arzt*innen und Gutachter*innen diesbeziiglich sensibilisiert und fortgebildet?

Bereich Krankenversicherung

Hiezu teilte die OGK Folgendes mit:

»@arundsdtzlich ist die niedergelassene Versorgung der Osterreichischen Bevélkerung
fldchendeckend  durch  Vertragsérztinnen und  Vertragsdrzte unterschiedlichster
Sonderfdcher sowie ambulanter Angebote in Krankenanstalten sichergestellt und deren
Finanzierung durch Honorarordnungen und entsprechende Vertréige gewdhrleistet. Den
Patientinnen und Patienten stehen die Méglichkeiten der symptomatischen Therapie seitens

der OGK sowie insbesondere Hilfsmittel und rehabilitative Angebote zur Verfiigung.

Um ein interdisziplindres multiprofessionelles Versorgungsangebot fiir Long Covid-
Patientinnen und -Patienten zu schaffen, wurden im Gesundheitszentrum Mariahilf und im
Gesundheitszentrum Graz Long-Covid-Ambulanzen eingerichtet, die sich auch mit
Fragestellungen aus dem ME/CFS-Bereich beschdftigen. Eine interdisziplindre Versorgung
und Koordination zwischen den unterschiedlichen Gesundheitsberufen und Sonderféchern

schafft auch fiir ME/CFS-Patientinnen und -Patienten eine Verbesserung in der Versorgung.

Sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg wurden Pilot-Koordinierungsstellen aufgebaut, die
eine Anlaufstelle fiir Long Covid-Betroffene sein sollen. Die Koordinierungsstellen waren als
Schnittstelle mit Wegweiserfunktion zwischen niedergelassener Versorgung und

spezialisierter Spitalsbetreuung gedacht.

Weiters ist eine Versorgung der ésterreichischen Bevélkerung durch Rehabilitation bei Long

Covid sichergestellt, wenngleich es keine eigene Indikation fiir Long Covid gibt.

Im Juni 2022 wurde zwischen OAK einerseits und OGK, BVAEB und SVS andererseits ein
Mafinahmenpaket fiir Long Covid-Patientinnen und -Patienten bzw. Verdachtsfdlle bei
Vertragsdrztinnen und Vertragsdrzten vereinbart. Dieses bezweckt eine addquate
Abdeckung des erh6hten Abklérungs- und Betreuungsbedarfs im niedergelassenen Bereich

fiir Patientinnen und Patienten mit Long Covid-Folgeerscheinungen. Dieses
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Mafinahmenpaket ist in allen Bundesléndern im Rahmen der Gesamtvertrige umgesetzt

und wurde aktuell von der OGK um ein Jahr verléngert.

Die Aneignung von Expertenwissen und die stetige Weiterentwicklung des Wissensstandes
besonders hinsichtlich der Diagnostik und der symptomatischen Therapie von ME/CFS-
Patientinnen und -Patienten ist fiir niedergelassene Arztinnen und Arzte unumgdénglich. Es
erfolgen daher laufend Informationen an die niedergelassene Arzteschaft iiber die

Entwicklung der leitliniengerechten Versorgung der ME/CFS-Patientengruppe.

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bereits viele Mafsnahmen gesetzt wurden, die
sowohl der besseren Versorgung der Patientinnen und Patienten dienen, als auch die

behandelnden Arztinnen und Arzte in ihrem Alltag unterstiitzen.”

Bereich Unfallversicherung

Nach Information des Dachverbands werden beispielsweise von der AUVA seit Dezember
2020 in der Rehabilitationsklinik Tobelbad auch Versicherte mit Folgeerscheinungen nach
COVID-19-Erkrankung zur stationdren Rehabilitation aufgenommen. Betroffene weisen
vielfdltige Beschwerden auf, wie Atemnot, Midigkeit und Erschopfung (Fatigue),
Konzentrationsstorungen, Gedachtnisproblemen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen,
Geruchs- und Geschmacksstérungen etc. Das Angebot umfasst neben der optimalen
arztlichen und  pflegerischen  Betreuung die gezielte und individuelle
Rehabilitationsbehandlung  der  COVID-19-Folgen u.a. durch  Atemibungen,
Atemmuskeltraining, Kraft- und Ausdauertraining, Physiotherapie, Ergotherapie und
psychologische Unterstlitzung. Riechtraining ist hilfreich bei Geruchs- und
Geschmacksstérungen. Zusatzliche Einbindung der Sozialberatung im Haus gewahrleistet

Hilfestellungen bei Problemen am Arbeitsplatz.

Mafinahmen beziiglich Feststellungsverfahren

Es erfolgte die chefarztliche Zentralisation der 6sterreichweiten COVID-19-Meldungen in
der Stabsstelle fir Berufskrankheiten in Tobelbad. Von hier aus werden die Falle je nach
Erfordernis individuell bearbeitet und einer Begutachtung zugefiihrt. Bei an der
Rehabilitationsklinik Tobelbad ansdssigen Gutachter:innen erfolgt(e) die regelmaRige
Teilnahme an landeriibergreifenden Fortbildungen zur Begutachtung bei Berufskrankheit.
2022 wurde die ,Leitlinie zur neurologisch-psychiatrischen Begutachtung von Versicherten
mit ,Post-COVID-Syndrom“ erarbeitet und Anfang 2023 publiziert. Im Februar 2023 wurde

diese in einem von der AUVA veranstalteten Online-Symposium vorgestellt. Nachfolgende
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Aktivitaten betrafen das Akquirieren von Gutachter:innen auf dem Fachgebiet der

Neurologie und Psychologie in allen Bundeslandern und deren Schulung.

Mafinahmen beziiglich Heilbehandlung/Rehabilitation

Die Haufung jener Falle, bei welchen Patient:innen zwar nach der akuten Erkrankung
»genesen”, aber noch nicht wieder vollstandig ,,gesund” waren, machte es bereits Anfang
2021 erforderlich, ein Konzept fiir geeignete RehabilitationsmalRnahmen bei Long COVID zu
erstellen. Schon damals wurde deutlich, dass sich dabei die funktionierende arztliche und
therapeutische Interdisziplinaritdt der Rehabilitationsklinik Tobelbad als besonders wertvoll
herausstellt. Auch erforderliche (Differential-)Diagnostik kann hier durchgefiihrt werden
bzw. von hier aus auf kurzem Wege organisiert werden. Es erfolgte auch ein Austausch mit
der BG Klinik fir Berufskrankheiten in Bad Reichenhall/Deutschland. Fiir besonders
ausgepragte Falle steht zudem auch die Abteilung flir Neurorehabilitation am

Rehabilitationszentrum Meidling zur Verfiigung.

Alle angefiihrten MaRnahmen werden derzeit weitergeflihrt und stetig weiterentwickelt.
Sie erforderten auch eine Aufstockung des Personals in samtlichen Bereichen und dessen
laufende Schulung. Auch MaRnahmen zur Teamentwicklung bzw. Supervision wurden all

jenen, die sich in direktem Patient:innenkontakt befinden, angeboten.

Bereich Pensionsversicherung

Der Dachverband teilte mit, dass fiir Personen mit einer Erkrankung an ,,ME/CFS“ bzw. an
,COVID-19“ die Moglichkeit besteht, einen Antrag auf Rehabilitation beim zustandigen
Pensionsversicherungstrager zu stellen. Durch die MaBnahmen der Rehabilitation wird das
Ziel verfolgt, Patient:innen in die Lage zu versetzen, wieder bzw. weiterhin am beruflichen,

wirtschaftlichen und sozialen Leben teilhaben zu kdénnen.

In den Rehabilitationszentren (eigene Einrichtungen der Pensionsversicherungstrager
sowie Vertragseinrichtungen) werden hierzu unterschiedliche auf das individuelle
Beschwerdebild feinadaptierte rehabilitative Programme angeboten. Die Zuweisung erfolgt

nach arztlicher Beurteilung aufgrund der im Vordergrund stehenden Beschwerden.

Eine Life-Style-Modifikation im Sinne einer bio-psycho-sozialen Behandlung, bewusste
Anderung des Lebensrhythmus, Anpassung der Belastung an das vorhandene
Energieniveau, Starkung der Resilienz, Erndhrungsmodifikation und vieles mehr sind Teile

solcher MaBnahmen der Rehabilitation. Weiters erstellt das qualitativ hochwertig
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arbeitende medizinische Personal in den Rehabilitationszentren im Team (Arzt:Artzin,
Psycholog:in, Therapeut:in usw.) ein an die Rehabilitand:innen angepasstes individuelles

Rehabilitationsprogramm.

Alle fur die Pensionsversicherungstrager tatigen Gutachter:innen weisen die erforderliche
Zertifizierung bzw. Rezertifizierung durch die OBAK (Osterreichische Akademie fiir drztliche
und pflegerische Begutachtung) auf. Inhalt und Umfang der Lehrgidnge der OBAK wurden
von Expert:innen entwickelt und werden gemaR den Erfahrungswerten aus der Praxis der
Begutachtung sowie aufgrund wissenschaftlicher Entwicklungen adaptiert und auf

aktuellen Stand gehalten.

Weiters sind Gutachter:innen laut § 49 Arztegesetz verpflichtet, wie alle dsterreichischen
Arzt:innen, sich kontinuierlich fortzubilden. Es gehért zum ethischen Selbstverstandnis der
Arzt:innen, ihre fachliche Kompetenz laufend zu erweitern und auf den neuesten Stand der
Forschung zu bringen. RegelmaRige Fortbildungen sind fachspezifisch durchzufiihren und
zu belegen und stellen die Voraussetzung zur Berufsauslibung dar. Die dabei laufend
erworbenen wissenschaftlichen Erkenntnisse flieRen in die gutachterliche Untersuchung
ein. Standards werden aulRerdem bei Fortbildungsveranstaltungen, wie z.B. von der
Gesellschaft der Gutachterdrzte Osterreichs, Landesirztekammern, Osterreichische

Arztekammer, verschiedener Fachgesellschaften etc., vermittelt.

In den Begutachtungskompetenzzentren mit facharztlicher Expertise wird eine qualitativ
hochstehende interdisziplindre Begutachtung einschlieRlich eventuell erforderlicher
Zusatzuntersuchungen gewadhrleistet. Zum Beispiel werden bei vordergriindig
angegebenen Konzentrations- bzw. Merkstérungen — wie sie zum Beispiel bei einem ,,CFS*
vorkommen kénnen —auch mehrstiindige psychologische Leistungstests zur Objektivierung
durchgefiihrt. Im Rahmen der Gesamtbeurteilung werden die Zusammenhange von
anamnestisch erhobenen Daten, klinischem Status, Untersuchungsergebnissen und zur
Verfligung gestellten AulRenbefunden nach Schlissigkeit aufgearbeitet und schlieBlich ein

medizinisches Restleistungskalkiil erstellt.
Frage 9:
e Soll der Umstand, dass Familien von verzweifelten Patient*innen Geld in die Hand

nehmen miissen, um Verbesserungen fiir ihre erkrankten Angehdrigen zu erzielen,

der Normalzustand in Osterreich werden?
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Selbstverstandlich wird in allen Arbeiten und Weiterentwicklungen zu diesem Thema der
arbeits- und sozialrechtliche Aspekt zentral bericksichtigt. Im November 2023 wird es
neuerlich ein Long COVID Symposium geben, hier werden umfassend auch die weiteren
notwendigen Schritte zur bestmoglichen Versorgung, Betreuung und Absicherung
Betroffener — im Hinblick auf die dynamische Entwicklung und den immer groRer

werdenden Informationsstand — behandelt werden.
Frage 10:
e Stichwort Ausbau der Kassenleistungen: werden lhrerseits Schritte unternommen,
damit private Zuzahlungen im medizinischen Bereich nicht mehr notwendig sind,

bzw. damit diese verringert werden?

Ich darf hierzu auf die sozialversicherungsrechtlichen Ausfiihrungen bei Frage 1 verweisen.

4 Beilagen

Mit freundlichen GriiRen

Johannes Rauch

KOSt Unterzeichner Bundesministerium fir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
A I E
q\)‘*’\' T '?'?6\ Datum/Zeit 2023-10-27T708:49:40+02:00
~
4 () : :
o o oy < _ s CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
BUNDI c’mm'l RIUM FOR Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prifinformation

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 10- 27T09: 11: 25+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

14 von 14

www.parlament.gv.at



		2023-10-27T08:49:40+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-10-27T09:11:25+0200
	Parlamentsdirektion




